
 

 

 

1. Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2 
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung der 
am 27. Juni 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 
der Gesellschaft über die Gründe für die Ermächtigung des Vor-
stands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals auszuschließen  
 
Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 1, 
2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für 
den in Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ausschluss des 
Bezugsrechts erstattet. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird dieser Be-
richt jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. 

 
a. Gegenwärtige Genehmigte Kapitalien und Anlass für die Ände-

rung 
 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Juli 2023 und § 5 
Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Juli 2028 das Grundkapital 
der Gesellschaft durch Ausgabe von insgesamt bis zu 2.271.971 
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sach-
einlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis 
zu EUR 2.271.971,00 zu erhöhen (ausweislich der Eintragung im Han-
delsregister Genehmigtes Kapital 2024/I, in der Satzung als Geneh-
migtes Kapital 2023 bezeichnet). Von dieser Ermächtigung wurde bis-
lang kein Gebrauch gemacht, so dass das Genehmigte Kapital 2024/I 
EUR 2.271.971,00 beträgt.  
 
Das Genehmigte Kapital bleibt von der unter Tagesordnungspunkt 5 
vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln unberührt, 
d.h. dieses erhöht sich im Gegensatz zum Bedingten Kapital, welches 
sich im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital erhöht, nicht.  
 
Vor diesem Hintergrund soll die Ermächtigung an den sich erhöhenden 
Grundkapitalnennbetrag angepasst werden, so dass der Umfang des 
neuen Genehmigten Kapitals auch nach der Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln weiterhin 50% des Grundkapitals entspricht.  
 
 Weiter soll die Laufzeit der Ermächtigung erneuert werden und die Er-
mächtigung an die durch das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssi-
chernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG vom 
14.12.2023) erweiterte Möglichkeit, einen vereinfachten Bezugsrechts-
ausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von bis zu 20% des Grund-
kapitals vorzusehen, angepasst werden. Dementsprechend soll ein 
neues Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2024/II) beschlos-
sen und die Satzung entsprechend angepasst werden. In diesem Zuge 
soll das Genehmigte Kapital 2024/I aufgehoben werden. Die Aufhe-
bung des Genehmigten Kapitals 2024/I und die Schaffung des 
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Genehmigten Kapitals 2024/II sollen jedoch erst nach Durchführung 
der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. Tagesordnungs-
punkt 5 wirksam werden.  
 
Die derzeitige Ermächtigung läuft am 13. Juli 2028 aus. Um der Ge-
sellschaft kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegeben-
heiten zu erhalten und um der Gesellschaft auch zukünftig die ausrei-
chende Flexibilität zu geben, bei Bedarf ihre Eigenmittel umfassend zu 
verstärken, soll der Vorstand ermächtigt werden, das Grundkapital der 
Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien weiterhin zu erhöhen.  
 

b. Genehmigtes Kapital 2024/II und damit verbundene Vorteile für 
die Gesellschaft 

 
Das Genehmigte Kapital 2024/II soll bis zu einer Höhe von EUR 
11.760.436,00 geschaffen werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2024/II soll 
die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf auftretende Fi-
nanzierungserfordernisse reagieren zu können. Insbesondere soll es 
der Gesellschaft u.a. ermöglichen, Akquisitionen – sei es gegen Bar-
leistung oder sei es gegen Aktien – zu finanzieren.  
 

c. Ausschluss des Bezugsrechts  
 
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals wird den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht kann den 
Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Ak-
tien von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kredit-
instituten, Wertpapierinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 
53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten.  
 
Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in folgenden 
Fällen ausgeschlossen werden:  
 
- für Spitzenbeträge  

 
- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von 

Aktien insbesondere zum Zweck von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, 
Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Ver-
mögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Ver-
mögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Ge-
sellschaft oder ihre Konzerngesellschaften und/oder  

 
- soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von durch 

(i) die Gesellschaft oder (ii) Gesellschaften, an denen die Gesell-
schaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, 



- 3 - 

 

ausgegebenen Options- oder Wandelanleihen, Wandelschuldver-
schreibungen, Wandelgenussrechten, Optionsrechten oder Ge-
winnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen 
nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts bzw. 
nach Erfüllung von Optionsausübungs- oder Wandlungspflichten 
zustehen würde und/oder  

 
- zur Erfüllung einer bei einer Emission von Aktien der Gesellschaft 

mit Emissionsbanken vereinbarten Greenshoe-Option und/oder  
 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Ge-
sellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder 
Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente) und der auf die 
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ins-
gesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 20 % nicht 
übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeit-
punkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den 
Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 
Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 20 %-
Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der 
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechen-
der Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmit-
telbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 
AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, soweit eine derar-
tige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächti-
gung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien 
durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des 
Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der 
Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Be-
trag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist. 

 
aa. Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge  

 
Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge, die sich aufgrund 
des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen werden können. 
Diese Ermächtigung dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jewei-
ligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu 
können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich der Spit-
zenbeträge würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde 
Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung erschwert. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlosse-
nen neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich durch die Gesellschaft verwertet. 
Vorstand und Aufsichtsrat halten aus diesen Gründen die Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss für angemessen.  
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bb. Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen 
Sacheinlagen  
 
Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur 
Gewährung von Aktien insbesondere zum Zwecke von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonsti-
gen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Ge-
sellschaft oder ihre Konzerngesellschaften auszuschließen. Diese Er-
mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll dem Zweck die-
nen, Unternehmenszusammenschlüsse, den (auch mittelbaren) Er-
werb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligun-
gen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf 
den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen 
gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften gegen Ge-
währung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen.  
 
Die Gesellschaft muss im Hinblick auf ihre Wettbewerber jederzeit in 
der Lage sein, an den nationalen und internationalen Märkten im Inte-
resse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu ge-
hört auch die Option, Unternehmenszusammenschlüsse zu bewirken, 
Unternehmen, Betriebe, Unternehmensteile, Beteiligungen oder sons-
tige Vermögensgegenstände oder Ansprüche auf den Erwerb von Ver-
mögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesell-
schaft oder ihr Konzerngesellschaften zur Verbesserung der Wettbe-
werbsposition zu erwerben. Die im Interesse der Aktionäre und der Ge-
sellschaft optimale Unterstützung dieser Option besteht im Einzelfall 
darin, den Erwerb eines Unternehmens, Betriebs, den Teil eines Un-
ternehmens, einer Beteiligung hieran oder von sonstigen Vermögens-
gegenständen über die Gewährung von Aktien der erwerbenden Ge-
sellschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver 
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die 
Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um 
auch solche Unternehmen oder Vermögensgegenstände erwerben zu 
können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, neue Aktien als 
Gegenleistung zu gewähren. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft die notwendige Flexibi-
lität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonsti-
gen Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu kön-
nen. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Ver-
ringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimm-
rechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Be-
zugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenstän-
den gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit für die 
Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht er-
reichbar. 
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Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden soll, bestehen zurzeit nicht. Wenn sich Möglichkeiten 
zum Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Betei-
ligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen konkretisieren, wird 
der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem Genehmigten Kapital 
2024/II und der erweiterten Satzungsbestimmung in § 5 Abs. (3) zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unternehmenstei-
len, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen gegen 
Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen soll. Er wird 
dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- oder Beteiligungserwerb 
bzw. der Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Ge-
währung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse 
der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, 
wird der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen. Der Vor-
stand soll weiter ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 
Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, 
um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu kön-
nen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
senen Aktien werden entweder durch Verkauf im Freiverkehr oder in 
sonstiger Weise bestmöglich verwertet. Der mögliche Verwässerungs-
effekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Der 
Vorstand und der Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugs-
rechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber 
den Aktionären für angemessen. 
 

cc. Ausschluss des Bezugsrechts, soweit es erforderlich ist, um In-
habern bzw. Gläubigern von Options- oder Wandelanleihen, Wan-
delschuldverschreibungen, Wandelgenussrechten, Optionsrech-
ten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-
fang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung von Optionsausübungs- 
bzw. Wandlungspflichten zustehen würde  
 
Das Bezugsrecht soll des Weiteren ausgeschlossen werden können, 
soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von durch die 
Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist ausgegebenen Options- 
oder Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelge-
nussrechten, Optionsrechten oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) ein Bezugsrecht in dem Um-
fang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts 
bzw. Optionsrechts bzw. nach Erfüllung von Optionsausübungs- oder 
Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde.  
 
Schuldverschreibungen oder Genussrechte mit Wandlungs- oder Op-
tionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten oder vergleich-
bare Finanzinstrumente sehen in ihren Ausgabebedingungen regelmä-
ßig einen Verwässerungsschutz vor, der den Inhabern bzw. Gläubi-
gern bei nachfolgenden Aktienemissionen und bestimmten anderen 
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Maßnahmen ein Bezugsrecht auf neue Aktien gewährt. Sie werden da-
mit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um diese Finanzinstru-
mente mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, 
muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen 
werden. Das dient der leichteren Platzierung der Finanzinstrumente 
und damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzie-
rungsstruktur der Gesellschaft. Zudem hat der Ausschluss des Be-
zugsrechts zu Gunsten der Inhaber bzw. Gläubiger dieser Finanzin-
strumente den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächti-
gung der Options- oder Wandlungspreis für die Inhaber bzw. Gläubiger 
bereits bestehender Finanzinstrumente nicht nach den jeweiligen Be-
dingungen dieser Finanzinstrumente ermäßigt werden müsste. Dies 
ermöglichst einen höheren Zufluss an Mitteln und liegt daher im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.  
 

dd. Ausschluss des Bezugsrechts zur Erfüllung einer bei einer Emis-
sion von Aktien der Gesellschaft mit Emissionsbanken vereinbar-
ten Greenshoe-Option  
 
Ein Ausschluss des Bezugsrechts ist schließlich auch zulässig zur Er-
füllung einer bei einer Emission von Aktien der Gesellschaft mit Emis-
sionsbanken vereinbarten Greenshoe-Option. Mit einer Kapitalerhö-
hung gegen Bareinlage lässt sich der Kapitalbedarf der Gesellschaft 
einfach und flexibel decken, was insbesondere angesichts einer künf-
tigen möglichen weiteren Expansion der Gesellschaft von Bedeutung 
ist. Beim sogenannten Greenshoe handelt es sich um eine Mehrzutei-
lungsoption, die bei der Emission von Aktien der Gesellschaft insbe-
sondere zur präzisen Bestimmung des Platzierungsvolumens und zur 
Kursstabilisierung dient. Dabei teilen die Emissionsbanken nicht nur 
das geplante Platzierungsvolumen, sondern darüber hinaus eine ge-
wisse Anzahl anderweitig zur Verfügung gestellter, zusätzlicher Aktien 
zu (üblicherweise bis zu 15 % des eigentlich geplanten Platzierungs-
volumens). Bei kleineren Gesellschaften können nach Aktienemissio-
nen zusätzlich erhebliche Kursschwankungen auftreten, weil sich noch 
kein stabiles Marktgleichgewicht gebildet hat. Dies kann zu einem Ver-
kaufsdruck führen, was aus Sicht der Gesellschaft und deren Aktionäre 
unerwünscht ist. Daher ist die Vornahme von Kursstabilisierungsmaß-
nahmen durch die betreuende Emissionsbank bzw. die betreuenden 
Emissionsbanken sinnvoll. Die Emissionsbanken können dabei Aktien 
am Markt kaufen, um unmittelbar nach der Platzierung auftretende 
Kursrückgänge abzufedern. Im Hinblick auf solche Stabilisierungs-
maßnahmen können den Anlegern durch die Emissionsbanken zusätz-
lich zu den im Rahmen des Angebots angebotenen neuen Aktien wei-
tere Aktien der Gesellschaft zugeteilt werden (Mehrzuteilung). Zur De-
ckung dieser Mehrzuteilung werden den Emissionsbanken typischer-
weise Aktien aus dem Aktienbesitz von Altaktionären durch Wertpa-
pierdarlehen zur Verfügung gestellt. Falls kein Rückerwerb von Aktien 
am Markt durch die Emissionsbanken erfolgt, dient dann die Kapitaler-
höhung aus Genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss den 
Zweck, die Emissionsbank(en) in die Lage zu versetzen, ihre Rück-
übertragungsverpflichtung aus den Wertpapierdarlehen ganz oder 
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teilweise erfüllen zu können. Die hierfür erforderliche Anzahl von Ak-
tien kann in der Regel nicht anderweitig ähnlich günstig beschafft wer-
den. Deckungskäufe am Markt zu höheren Kursen und dadurch ent-
stehende Verluste können so vermieden werden. Eine Greenshoe-
Mehrzuteilungsoption ermöglicht folglich ein besseres Ausschöpfen 
des Marktpotenzials bei der Preisfindung. Da den Anlegern auf diese 
Weise in deren Interesse eine gewisse Sicherheit bei der Preisentwick-
lung gegeben werden kann, sind diese regelmäßig bereit, einen höhe-
ren Bezugspreis zu zahlen. Die Mehrzuteilungsoption führt daher ne-
ben und wegen der Stabilisierung zu einer Steigerung des bei der 
Emission zu erzielenden Erlöses und liegt folglich im Interesse der Ge-
sellschaft und deren Aktionäre. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist da-
her zur Erreichung des Zwecks geeignet und erforderlich und unter Ab-
wägung des Gesellschaftsinteresses mit den Interessen der Aktionäre 
als angemessen zu beurteilen.  
 
Bei Abwägung aller genannten Umstände halten der Vorstand und der 
Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fäl-
len aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des 
zu Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts für sach-
lich gerechtfertigt und angemessen. 
 

ee. Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Bar-
einlagen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet und die in dieser Weise un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insge-
samt 20% des Grundkapitals nicht überschreiten.  
 
Außerdem soll das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen ausge-
schlossen werden können, wenn die Volumenvorgaben und die übri-
gen Anforderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 S. 4 AktG erfüllt sind. Diese Möglichkeit soll die Verwaltung in 
die Lage versetzen, kurzfristig günstige Situationen im Freiverkehr/O-
pen Market auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestset-
zung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmög-
liche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitaler-
höhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfah-
rungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare 
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Es 
kommt daher hierdurch zwar zu einer Verringerung der relativen Betei-
ligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen 
Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren re-
lativen Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben indessen die Mög-
lichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl im Freiverkehr zu erwer-
ben. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, 
ob sie von einer der Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen werden. 
Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies 
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nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im wohlver-
standenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt.  
 

d. Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Ka-
pitals  
 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung, die jeweils eine Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals nachfolgt, Bericht über die Ausnut-
zung dieses Genehmigten Kapitals erstatten.  

 
Berlin, im Mai 2024  

 
CR Energy AG  

 
Der Vorstand 


